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Satzung zur Änderung der Satzung „Geschäftsordnung für den Stadtrat 
Fürstenfeldbruck Wahlperiode 2020 – 2026 (GeschO) 

 
Die Stadt Fürstenfeldbruck erlässt aufgrund Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 09. März 2021 (GVBl. S. 74; 5/2021), folgende Satzung: 
Die Satzung „Geschäftsordnung für den Stadtrat Fürstenfeldbruck Wahlperiode 2020 – 
2026 wird wie folgt geändert: 
 
A) § 24 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 24 Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 
GO). 
 
(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugänglich, soweit der für die 
Zuhörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene 
Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der 
Zustimmung des Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf Verlangen einzelner 
Mitglieder hinsichtlich ihrer/seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von 
Stadtbediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern/-innen sind nur mit deren 
Einwilligung zulässig.5Liveübertragungen und die Aufzeichnung öffentlicher Sitzungen des 
Stadtrates im Internet werden für eine Testphase von zwei Jahren zugelassen. 6Die 
gestreamten Sitzungsinhalte dürfen maximal für 14 Tage in einer Mediathek bereitgestellt 
werden, und sind hiernach unverzüglich zu löschen. 
 
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den/die 
Vorsitzende/-n aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 
 
 
B) Es wird ein neuer § 24 a eingefügt: 
 

§ 24 a Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung 
 
(1) 1Stadtratsmitglieder können an Sitzungen des Stadtrats anlassbezogen in besonderen 
Situationen oder Lagen mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen. 2Zugeschaltete 
Stadtratsmitglieder gelten in diesem Fall als anwesend. 3Einmal jährlich soll eine 
Testsitzung stattfinden.  
 
(2) 1Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die 
technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-BiId-Übertragung während 
der Sitzung durchgehend bestehen. 2 Ist dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine 
Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich der Stadtverwaltung oder des 
Stadtratsmitglieds fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder sie ist unverzüglich zu 
unterbrechen. 3Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die zunächst nicht zugeschalteten 
Stadtratsmitglieder rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen. 4Kommt eine 
Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, nicht 
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zustande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines 
ohne das betroffene Stadtratsmitglied gefassten Beschlusses. 5Die Stadt beschränkt sich 
darauf, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen. 6Ist 
mindestens ein Stadtratsmitglied zugeschaltet oder bestätigt ein Test, dass eine 
Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung 
eines Stadtratsmitglieds nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegt.  
 
(3) Bei Ton-Bild-Übertragung der nichtöffentlichen Sitzungen haben die zugeschalteten 
Stadtratsmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem 
Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. 
 
 
C) § 32 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
… 
(4) 1 Die Redner/-innen sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede 
an den Stadtrat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt 
beziehen. 3Die Redezeit beträgt grundsätzlich bis zu 5 Minuten. 4Der/die 
Oberbürgermeister/-in kann die Redezeit verlängern. 5 Bei Widerspruch beschließt der 
Stadtrat über die Verlängerung der Redezeit. 
 
Nach § 43 wird folgender § 43 a eingefügt: 
 

§ 43 a Außerkrafttreten 
 

§ 24 a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.  
 
 
Die Änderung dieser Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
STADT FÜRSTENFELDBRUCK 
Fürstenfeldbruck, 13.10.2021 
gez. 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 


